
Anlage lll , I

Anforderungen an die Unterbringung in GemeinschaftsunterkünftEn

1. Die Gemeinschafisunterkunfl muss den öffentlich-rechtlichen Vorschriften (insbes.
des Bau-, Hygiene- und BrandschuErechts) sowie den gewer,beaufsichtlichen Bestim-
rnurEen und ssnstigen Verpflichtungen entsprechen. Die Unterkunfi ist in elnem Zustand
zu halten, der den Anforderungen an eine rnenschenwtlrdige Unterbringung entspricht.

2. Für jede Person soll eine Wohnfläche von mindestens 6 Quadratmetem zur VerftF
gung stehen. Ausnahrnen von mindestens 5 Quadratmetern tf{ohnfläclre sind zulässig.
Bei der tserechnung der Wohnfläche bleiben sonstige Flächen wie Flure, Toiletten, Kü-
chen, Wasch-, Dusch- und Trockenräume sowie Gemeinschafrs- und Verwaltungsräume
unberücksichtigt. Die maxirnale Zimrnerbelegung soll 4 Personen nicht tlbersteigen.

äur Grundaus$attung gehören:

2.1 Pro Person

a) ein Bett mit Matratze, ein Koffissen und eine Eirziehdecke,

b) ain abachließbarer Kleiderschrank (mind. 50 crn brait und mit einem Raurninhalt von
mind. 0,35 mt); bei Familienunterbringung auEi entsprechand große Schränke,

c) eine Lichtquelle (Lampe),

d) Handtticher und Bettwäsche.

2.2 Pro Zimmer

a) ein Tisch sowie Stühle entsprechend der Anzahl der Bewohner,

b) ein Abfelleimer,

c) Gardinen undVerdunklungsmöglichkeiten,

d) Möglichkeiten zur Aufb$üahrung von LEbensmitteln, sowEit diesa nicht in einer Ge-
meinedraftsküche (Nr. 4 Buchstabe c) vorhanden sind

3. Sorreit keine Wohneinheiten mit eigenEr Nasszelle zur Verfitgung stehen, sind ge-
meinachafilich genutzte $anitänäume ftir ltlänner und Frauen getrennt ainzurlchten. Die
Sanitärräume mües€n abschließbar sein. Folgende Mindestausstattung ist zu gewährleis-
ten:

a) .ein Waschbec*en für I Personen,

b) ein Duec{rplaE ftlr 1 0 - 12 Personen,

c) ein Toilettenpl;ata ftir 10 weibliche Bewshner,

d) ein Toilettenplaü und ein Urinalbecksn für 15 männlicfie Bewohner,

e) Zubehör filr Wasch und Toileüenräume.

Bei Duschanlagcn ist zwischen den einzElnen Duschplärze-n ein SichtschuE anzubringen.



4. stähart - andam eh nffi Setapiel ln apgee#rfoseenan Wuhnetnhsftan - filr dls V,er.
p@ung {"in" oder nur telhrclse_separate Kochgelegonhaiten arr Verfitgur€, eind Ge-
meinscfiafisltücfren vonzuhaftEn. Fär je 10 Persffien isl folgende nussbdng-hlr Ver6.
gung ar stellen:

a) ein Herd mit mindestens vler Kocheilellen,

b) ein AblwEdr+Spülürch,

c) Ktlhtrlum rnn ce. 20 Litem pro Person,

d) A,usrclchande Anzahl an Geschirnachränken.

Jedam Bqrohner ist bilrweise eine Grundaur.ssfattung an EEs- unci Kocfuescfrin an rlber-latÖfi. 
l

5. ln der Gerneinschaftsuntor{turrtt sind fofiende Gemeinedrsftsräurne vonuhalten:

a) Wascfrrä,rme a,rn Waschen d€r pstönlichen Wäsche ds Bamohner {eine Wsch-
maschlne ffrmeximal ä0 tserrohnas,

b) Tro*Enräurne ader, w€nn nicht verfügbar, ein Trod<enautomst (ein Treckeneutomat
für maxlrrel ,

c) ein Kindenspietrimrnar bl der Unteffingung von Famlllen,

d) ein Krankenzimm er zur trureltigen UnüErbringur€ erkranlster Bewoürner,

e) ein Al$arr*rEl& rr rn'it Fsrnschr und Radio,

0 ein Raum für Beraürrqe$espräche.

6. Die G€melnsahdtrffächen, ryg Flurp, Aufenthaflsräurne, Gemaftrschaftsküchen,
WschräumG (fu db persönlicfre Weohe ds Bcwohner), sind rnindestens ainmd wö
cherüictt zu rdnigEn, Sanitäreinrlchtungen wis Teiletten- und Fu*chanlagen eird tägtich
ar reinigen.

Die den Bauvohnern in der Gerneinschaftsuntarkunft zugeryiesfflen Woürnun-
gen/V\fohng* unne slnd wn dgn Barmhnem selbetar relnigen,-

Handtilcher müssan mindestens wüdlenüich, Bettwäsche mindetens monaüicfr gerrccn-
seft $rerd€n.




